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§ 52 LTWO Verbotszone
 LTWO - Landtags-Wahlordnung 2004

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.09.2025

(1) Im Gebäude des Wahllokales und in einem von der Gemeindewahlbehörde zu bestimmenden Umkreis

(Verbotszone) ist am Wahltag jede Art der Wahlwerbung, insbesondere auch durch Ansprachen an die Wähler, durch

Anschlag oder Verteilen von Wahlaufrufen oder von Kandidatenlisten u. dgl., ferner jede Ansammlung sowie das

Tragen von Waffen jeder Art verboten.

(2) Das Verbot des Tragens von Wa:en bezieht sich nicht auf jene Wa:en, die am Wahltag von im Dienst be;ndlichen

Organen des ö:entlichen Sicherheitsdienstes und Justizwachebeamten nach ihren dienstlichen Vorschriften getragen

werden müssen.

(3) Übertretungen der im Abs. 1 ausgesprochenen Verbote sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer

Geldstrafe bis zu 218 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu ahnden.

In Kraft seit 01.09.2004 bis 31.12.9999
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